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Vernehmlassungsverfahren 

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 

Verordnung über die ausserfamiliäre Betreuung von Kindern 
(KiBeV; Kinderbetreuungsverordnung) 
Der Vorentwurf der Kinderbetreuungsverordnung im Rahmen der Totalrevision der 
Pflegekinderverordnung (PAVO) strebt eine Professionalisierung der Fremdbetreu-
ung von Kindern an. Die Anforderungen an die Voraussetzungen einer Bewilligung 
für Betreuungsangebote werden erhöht: Eine allgemeine Bewilligungs- und Auf-
sichtspflicht ist für die Betreuung von Kindern unter 18 Jahren in der Vollzeit-
betreuung und von Kindern unter 16 Jahren in der entgeltlichen Tagesbetreuung 
vorgesehen. Der Vernehmlassungsentwurf stärkt auch die elterliche Eigenverant-
wortung im Bereich der freiwilligen Fremdbetreuung von Kindern, indem Betreu-
ungspersonen (Tages- und Pflegeeltern), die den Eltern als Familienangehörige oder 
Freunde nahestehen, von der Bewilligungspflicht befreit sind, sofern die Eltern die 
Betreuung veranlasst haben. Betreuungsverhältnisse im Rahmen von Au-pair-Ein-
sätzen, Schüleraustauschprogrammen oder ähnlichen Betreuungsformen, die freiwil-
lig und mit Zustimmung der Eltern erfolgen, unterstehen ebenfalls nicht der KiBeV. 
Hingegen darf ein Kind auf behördliche Anordnung hin nur bei Personen oder 
Einrichtungen platziert werden, die über eine Bewilligung verfügen. Die Vorlage 
enthält neu auch Bestimmungen für Tageseltern- und Pflegeelterndienste und regelt 
behördliche Platzierungen im internationalen Bereich. 

Vernehmlassungsfrist: 20. Dezember 2010 

Die Vernehmlassungsunterlagen können bezogen werden bei: 
Bundesamt für Justiz, Fachbereich Zivilrecht und Zivilprozessrecht, Bundesrain 20, 
3003 Bern , Telefon 031 322 41 82, Fax 031 322 42 25 

Die Vernehmlassungsunterlagen sind elektronisch abrufbar unter: 
http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html 
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